
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Neufassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 1994 S. 666), der §§ 6, 1, 2 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW 1969 S. 712), 
des § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) sowie § 23 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 25.10.2007 (GV. NRW 
2007 S. 462), jeweils in den bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassungen, hat der Rat in sei-
ner Sitzung am                folgende Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von 
Beiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die Kinderta-
gespflege beschlossen: 
 

§ 1  
Allgemeines 

 

(1) Die Stadt Sankt Augustin erhebt zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten 
Aufwandes für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder sowie für die 
Kindertagespflege öffentlich-rechtliche Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung.  

 
(2) Mit diesen Beiträgen werden die anteiligen Kosten für die Erziehung, Bildung und 

Betreuung der Kinder abgegolten. Die Verpflegungskosten sind nicht eingeschlos-
sen. Diese sind von den Beitragspflichtigen gesondert zu tragen. Pflegemittel sind 
ebenso nicht im Beitrag enthalten. Je nach Konzept der Kita sind diese gesondert zu 
tragen oder die Pflegemittel bereitzustellen. 

 
§ 2 

Beitragspflicht 
 
Die beitragspflichtigen Personen (Eltern und sonstige nach § 3 dieser Satzung Beitrags-
pflichtige) haben die Beiträge im Sinne des § 1 Absatz 1 dieser Satzung entsprechend 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich zu entrichten. 
 

§ 3 
Beitragspflichtige Personen 

 
(1) Beitragspflichtig sind im Regelfall die Eltern. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 

zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag 

nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die 
Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern.  

 
§ 4 

Beitragszeitraum 
 



(1) Beitragszeitraum für die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung ist grund-
sätzlich das Kindergartenjahr (01.08.-31.07.). Erfolgt die Aufnahme im laufenden 
Kindergartenjahr beginnt die Beitragspflicht mit dem 1. des Monats, in dem das Kind 
die Einrichtung erstmals besucht.  

 
(2) Die Beitragspflicht für die Inanspruchnahme der Förderung von Kindern in Kinderta-

gespflege entsteht mit Aufnahme des Kindes in die Kindertagespflege und endet mit 
seinem Ausscheiden.  

 
(3) Die Beitragspflicht wird weder durch Schließungszeiten der Einrichtung noch durch 

eine vorübergehende Nichtteilnahme des Kindes an den Betreuungsangeboten im 
Sinne des § 1 Absatz 1 dieser Satzung berührt. 

 
§ 5 

Höhe der Beiträge 
 
(1) Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Beitragstabellen 

(Anlage 1: Erhebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtun-
gen für Kinder und Anlage 2: Erhebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme der 
Kindertagespflege), die Bestandteile dieser Satzung sind. Die Elternbeiträge erhö-
hen sich regelmäßig im Abstand von einem Jahr um 3 % p.a., erstmalig zum 
01.08.2018. Zugleich erhöhen sich die  Einkommensstufen um 2 % p.a., erstmalig 
zum 01.08.2018. Die ermittelten Beträge (Elternbeiträge und Jahreseinkommen) 
werden – mit Ausnahme auf die Beiträge im Bereich der Kindertagespflege - auf den 
jeweils nächstliegenden vollen Eurobetrag kaufmännisch auf- oder abgerundet. Für 
Kinder unter drei Jahren, die aber bis zum 01.11. des laufenden Kindergartenjahres 
drei Jahre alt und im Wege einer vorzeitigen Aufnahme in einer Kindergartengruppe 
ab drei Jahren betreut werden, ist der Beitrag „3 Jahre bis Schulalter“ zu entrichten. 
 

(2) Die jeweils gültige Beitragstabelle ist vor dem 1.8.eines jeden neuen Kindergarten-
jahres zu veröffentlichen. 

 
(3) Im Fall des § 3 Absatz 2 dieser Satzung ist ein Beitrag zu zahlen, der sich nach der 

Beitragsstaffel für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach Absatz 1 
ergibt sich ein niedrigerer Beitrag.  

 
(4) Bei der Aufnahme, d.h. bei jeder Aufnahme für jedes Kind, und danach auf Verlan-

gen, haben die beitragspflichtigen Personen dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe bzw. dem Schulträger (Fachbereich Kinder, Jugend und Schule) schrift-
lich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage 
zu dieser Satzung zugrunde zu legen ist.  

 
(5) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der 

höchste Beitrag zu leisten.  
 

§ 6 
Einkommen 

 



(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Bei-
tragspflichtigen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes. 

 
(2) Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zu-

sammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.  
 
(3) Dem Einkommen im Sinne von Absatz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleis-

tungen und zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmte öffentliche Leistungen 
für die Eltern bzw. sonstigen nach § 3 dieser Satzung Beitragspflichtigen und das 
Kind, für das der Beitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie Geldleistungen 
nach § 23 Abs. 2 SGB VIII bzw. § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII sind nicht hinzuzurech-
nen. Ferner bleibt das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) bis zur Höhe der in § 10 BEEG genannten Beträgen unberücksichtigt. 

 
(4) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 

der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu 
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach den Absätzen 1-3 ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(5) Für das dritte und jedes weitere im Haushalt lebende Kind sind die nach § 32 Absatz 

6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach den Absät-
zen 1-3 ermittelten Einkommen abzuziehen.  

 
 

§ 7 
Änderungen des Einkommens 

 
(1) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 

zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als 
das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. Wird das Zwölffache des 
Einkommens des letzten Monats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzu-
rechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr 
anfallen. Der Beitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu fest-
zusetzen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend von 
Satz 2 auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen.  

 
(3) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Einstufung in eine andere Ein-

kommensgruppe führen können, haben die beitragspflichtigen Personen unverzüg-
lich anzuzeigen.  

 
§ 8 

Beitragsermäßigungen und Befreiungen 



 
(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kinderta-

gespflege durch Kinder, die am 1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, ist 
in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Ist die Inan-
spruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege 
nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsfrei, wird auch für die Geschwisterkinder, die in einer 
Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, kein Elternbei-
trag erhoben.  

 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 dieser 

Satzung an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder 
nutzen ein Angebot der Kindertagespflege in Sankt Augustin, so ist nur für das erste 
Kind ein Regelbeitrag zu zahlen. Ergeben sich gleich hohe Beiträge, so ist für das 
jüngste Kind der Beitrag zu zahlen. Jedes weitere Kind ist beitragsfrei.  

 
(3) Erstes Kind im Sinne der Absätze 1 und 2 ist dasjenige, das das Betreuungsangebot 

mit dem höchsten Regelbeitragssatz in Anspruch nimmt.  
 

(4) Sofern Beitragspflichtige verpflichtet sind, neben dem Elternbeitrag nach § 2 dieser 
Satzung einen Elternbeitrag für weitere Kinder aufgrund der Satzung der Stadt Sankt 
Augustin über die Erhebung von Beiträge für die Nutzung der Angebote im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich zu entrichten, erhalten diese bis zur 
Höhe des maßgeblichen OGS-Beitrages einen Rabatt auf den nach § 5 der Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung der Angebote im Rahmen 
der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich zu leistenden Elternbeitrag. 

 
(5) Ist die Belastung den Beitragspflichtigen und dem Kind aufgrund besonderer Um-

stände nicht zuzumuten, kann der Beitrag vom örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 
 

(6) Ermäßigungen und Befreiungen werden nur auf schriftlichen Antrag bei Vorliegen 
der genannten Voraussetzungen gewährt. Die Anträge werden frühestens ab Be-
ginn des Eingangsmonats berücksichtigt, in dem sie gestellt werden. Die Ermäßi-
gung bzw. Befreiung erlischt mit Ablauf des Monats, in dem der Grund wegfällt, spä-
testens am Ende des Schul- bzw. Kindergartenjahres und ist ggf. vor Ablauf der Be-
freiungs- bzw. Ermäßigungsfrist (31.07.) neu zu beantragen.  
 

(7) Die beitragspflichtigen Personen sind verpflichtet, den Wegfall des Grundes der Er-
mäßigung bzw. Befreiung unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 9 

Beitragsfestsetzung und Fälligkeiten 
 

(1) Die Beiträge werden vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe schriftlich 
durch Bescheid gegenüber den nach § 3 dieser Satzung beitragspflichtigen Perso-
nen festgesetzt und erhoben.  

 
(2) Die Beiträge sind zum 1. eines jeden Monats im Voraus fällig.  



 
§ 10 

Datenschutz 
 
Die Stadt Sankt Augustin darf zur Durchführung dieser Satzung mit der Antragsstellung 
die erforderlichen personenbezogenen Daten erheben, speichern und nutzen. Die Da-
tenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) 
Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe und des Gesetzes zum Schutz personenbe-
zogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG NRW -) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.08.2017 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Beiträgen 
für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die Nutzung der 
Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich und der Kinderta-
gespflege vom 13.06.2007 außer Kraft. 
 


